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Verwaltungsgericht Berlin

23. Kammer

z.H. Herrn Hoffmann

Kirchstraße 7

10557 Berlin

03.09.2001

AMR.25-01.082

VG 23 X 73.01

5. Februar 2002

Auskunft Asylverfahren - Kuba

Sehr geehrter Herr Hoffmann,

die von Ihnen in dem Asylverfahren eines kubanischen Staatsangehörigen (Az.: VG 23 X 73.01) an uns herangetragenen Fragen möchten wir wie folgt beantworten:

1) Halten Sie daran fest, dass allein die Tatsache der Asylantragstellung zu einer Bestrafung führen kann? Wenn ja – auf welche Beispielsfälle stützt sich diese Erkenntnis?

Nach Einschätzung amnesty internationals kann für kubanische Staatsangehörige, die im Ausland erfolglos politisches Asyl beantragt haben und nach Kuba zurückkehren, durchaus allein aufgrund der Antragstellung die Gefahr bestehen, Repressalien oder Bestrafungen ausgesetzt zu werden. Diese Bewertung beruht vor allem auf der von der Willkür der Behörden geprägten Situation in Kuba. Eine gesetzliche Grundlage für Bestrafungsmaßnahmen existiert nicht, doch liegen Straffreiheit oder die Verurteilung zu - auch übertrieben hohen - Strafen ganz im Belieben der kubanischen Behörden. amnesty international liegen Informationen darüber vor, dass Rückkehrer, die im Ausland Asyl beantragt haben sollen, häufig Repressalien wie beispielsweise dem Entzug der „libreta“ (Lebensmittelmarken), der Konfiszierung des Eigentums, einem erschwerten Zugang zu Arbeit oder der Vorenthaltung eines Schulplatzes für ihre Kinder ausgesetzt sind.

Auch der Fall der kubanischen Familie Maritza Sixtos zeigt, dass eine Asylantragstellung im Ausland von den kubanischen Behörden mit Repressalien in Kuba geahndet werden kann. Die 31jährige Maritza Sixto reiste im September 2000 für 45 Tage nach Washington, um dort für die panamerikanische Gesundheitsorganisation (OPS) zu arbeiten. Nach Ablauf ihres Vertrages entschloss sie sich, in den USA zu bleiben und beantragte dort politisches Asyl. Dies wurde ihr im Februar 2001 auch gewährt. Wenige Tage später mussten ihr in Kuba zurückgebliebener Mann, Fernando David Manero Colon Polanco, und ihre gemeinsame dreijährige Tochter, Elizabeth, das bis dahin bewohnte Haus verlassen. Am 6. April beantragte Fernando David Manero Colon Polanco für sich und seine Tochter formal die Ausreiseerlaubnis beim Einwanderungsministerium in Havanna. Dort wurde ihm unter Hinweis auf das als Desertion eingestufte Verbleiben seiner Frau in den USA mitgeteilt, dass eine Ausreise frühestens nach Ablauf von drei Jahre in Betracht komme. Auch die Erteilung von Einreisevisa seitens der USA für Sixtos Ehemann und die Tochter änderten zunächst nichts an dieser Entscheidung. Maritza Sixto wandte sich mit ihrem Fall an die Öffentlichkeit; sie schaltete den UNHCR und das US Außenministerium ein. Die kubanischen Behörden stimmten schließlich der Ausreise doch zu. (Quellen u.a.: El Nuevo Herald, 8.12.2001; The Washington Post, 30.01.2001)

Konkrete Einzelfälle, in denen nach erfolgloser Asylantragstellung nach Kuba Zurückkehrende allein aufgrund der Asylantragstellung im Ausland bestraft wurden, sind amnesty international nicht bekannt; dies ist sicherlich u.a. auch damit zu begründen, dass in den letzten Jahren überhaupt nur wenige Abschiebungen nach Kuba erfolgt sind. amnesty international liegen jedoch Fälle vor, in denen Rückkehrer, die politisch engagiert sind, nach erfolglosem Asylersuchen Verfolgungen ausgesetzt waren.

So ist amnesty international beispielsweise der Fall von Roberto Viza Egües bekannt. Dieser wurde am 31. August 2000 nach nur 18tägigem Aufenthalt von Frankreich aus nach Kuba abgeschoben. Roberto Viza hatte sich zuvor in der oppositionellen Organisation „Bewegung des 24. Februar“ in Kuba engagiert. Bei seiner Ankunft in Kuba wurde er von der Sicherheitspolizei in dem Hochsicherheitsgefängnis Marista inhaftiert. Nachdem er einen Hungerstreik begonnen und die französische Menschenrechtsorganisation „Association Européen Cuba Libre“ sich für ihn eingesetzt hatte, wurde er freigelassen. Er wurde jedoch auch weiterhin verfolgt, wiederholt festgenommen und zusammen mit seiner Familie diversen Repressalien ausgesetzt. (Quellen: L’Express 02.08.01, Le Monde 16.09.00 und persönliche Gespräche mit Herrn Viza Egües).

Nach Einschätzung amnesty internationals besteht auch deshalb eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Verfolgung kubanischer Staatsangehöriger, die im Ausland einen Antrag auf Asyl gestellt haben und abgeschoben werden, da die kubanische Regierung bestrebt ist, die internationalen Beziehungen gegenüber europäischen und auch anderen Staaten zu verbessern. Eine Asylantragstellung wird insofern als Kritik am Regime und damit als Schädigung der nationalen Interessen Kubas angesehen. Diese Einschätzung lässt sich u.a. aus der Tatsache ableiten, dass im Vorfeld von öffentlichen politischen Ereignissen, wie zum Beispiel Staatsbesuchen in Kuba, bekannte Regimekritiker präventiv inhaftiert oder unter Hausarrest gestellt werden. 

amnesty international geht wie auch das Auswärtige Amt in seinem Bericht vom 05.03.1998 (Az. 514-516.80/KUB) davon aus, dass eine in der Bundesrepublik Deutschland erfolgte Asylantragstellung den kubanischen Behörden auch bekannt wird.

2) Halten Sie daran fest, dass das ungenehmigte Verbleiben im Ausland über den genehmigten Zeitraum hinaus zu einer Bestrafung führen kann? Wenn ja – aufgrund welcher Bestimmungen? Könnte die Tatsache der Asylantragstellung sich strafschärfend auswirken? Wenn ja – würde eine solche Verschärfung darauf beruhen, dass der Asylantrag als Ausdruck einer gewissen politischen Opposition angesehen wird („Politmalus“)?

Alle Kubaner benötigen ein Ausreisevisum, um das Land verlassen zu können. Die maximale Dauer, für die Ausreisevisa ausgestellt werden, beträgt elf Monate. Entsprechend amnesty international vorliegenden Informationen haben Personen, die sich länger im Ausland aufhalten, als durch ihr Ausreisevisum gestattet, unter Umständen bei ihrer Rückkehr mit einer Bestrafung zu rechnen. Davon ist insbesondere dann auszugehen, wenn Personen von der kubanischen Regierung als regimekritisch eingestuft werden. amnesty international ist keine gesetzliche Grundlage für eine solche Bestrafung bei Übertreten des genehmigten Zeitraumes bekannt. Die Entscheidung ob und welche Konsequenzen getroffen werden, liegt in der Willkür der entsprechenden Behörden.

amnesty international ist bekannt, dass der kubanische Staat grundsätzlich davon ausgeht, dass über die gestattete Zeit im Ausland verbleibende Personen ihr Recht verlieren, in ihr Heimatland zurückzukehren. Dementsprechend können ihr Haus oder andere Besitztümer durch den Staat konfisziert werden. Personen, die sich über den genehmigten Zeitraum hinaus im Ausland aufhalten, werden von den kubanischen Behörden als Emigranten eingestuft, und ihnen werden auf der Grundlage des Art. 1 des Gesetzes Nr. 989, Gaceta Oficial  vom 06. Dezember 1961, Seite 23705 ff ihre staatsbürgerlichen Rechte entzogen. Um nach Kuba zurückkehren zu können, müssen diese Personen ein Einreisevisum beantragen. 

Von dem Verbleib im Ausland über den bewilligten Zeitraum hinaus ist der Fall der illegalen Ausreise, d. h. eine Ausreise ohne das notwendige Visum, zu unterscheiden. In diesem Fall handelt es sich um einen Straftatbestand. Gemäß Gesetz 62, Artikel 216 des kubanischen Strafgesetzbuches (Codigo Penal de la República de Cuba) können illegal Ausgereiste zu einer ein- bis dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt werden. 

Wie schon in der Antwort zu Frage 1) dargelegt, wertet die kubanische Regierung die Stellung eines Asylantrages als Kritik an ihrer Politik und als Schädigung der Interessen Kubas; es ist daher davon auszugehen, dass im Falle einer Bestrafung von Rückkehrern, die über den ihnen genehmigten Zeitraum im Ausland verblieben sind, diese Tatsache strafschärfend berücksichtigt wird. Auch ist davon auszugehen, dass die kubanischen Behörden eine Asylantragstellung annehmen, wenn sich eine Person über den genehmigten Zeitraum hinaus im Ausland aufhält.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen zu können und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

gez. Koordinationsgruppe Kuba

f.d.R.

Susanne Baumann

(Abteilung Länder und Asyl)

